
Gesendet: Donnerstag, 24. Januar 2013 12:55 
An: 02-11/6 Geschäftsstelle Anregungen und Beschwerden 
Betreff: Einwohnerantrag nach § 24 GO NRW 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Ausschuss für Anregungen und 
Beschwerden, hinsichtlich einer transparenten Darstellung der 
Verbindung zwischen leitenden städtischen Verwaltungsebenen (De-
zernenten sowie Amts- und 
Abteilungsleiter) und deren politischen Zugehörigkeiten, möge ei-
ne transparente Darstellung dieser Verknüpfung auf den Internet-
seiten der Stadt Köln als Pflichtangabe erfolgen und diese auch 
stets zeitnah aktuell gehalten werden. 
Dies kann z.B. in Synergie mit der entsprechenden Veröffentli-
chung eines personenbezogenen Organigramms der o.g. Verwaltungs-
ebenen erfolgen. 
 
Begründung: 
Die o.g. transparente Darstellung erhöht die Akzeptanz bzw. 
Nachvollziehbarkeit von verwaltungsbezogenen Entscheidungen bei 
den Kölner Bürgern und minimiert das gegenwärtig oftmals vorhan-
dene Misstrauen infolge z.B. interner Personalrochaden/-
umbesetzungen bzw. bei Verwaltungsantworten auf Bürgerfragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 


